
   

 

Satzung über die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigung der 

Stadt Guben für das Industriegebiet Guben-Süd 

- Entwässerungssatzung - 

 

Präambel 

 

Auf der Grundlage 

 

- der §§ 2, 3, 28 und 64 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 

18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) in der derzeit geltenden Fassung 

- der §§1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I S.174), in der derzeit gel-

tenden Fassung  

- der Hauptsatzung der Stadt Guben in der jeweils gültigen Fassung  

 

hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben, im Folgenden Stadt genannt, auf ihrer 

Sitzung vom 24.03.2021 die Entwässerungssatzung beschlossen. 

 

Die Satzung lautet wie folgt: 
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§ 1 

 

Zentrale öffentliche Entwässerungsanlagen als öffentlich-rechtliche Einrichtungen 

 

(1)  Die Stadt betreibt durch die Städtische Werke Guben GmbH (SWG) zur zentralen öffentli-

chen Abwasserbeseitigung im Industriegebiet Guben-Süd nach dieser Satzung eine zent-

rale öffentliche Entwässerungsanlage als rechtlich selbständige öffentlich-rechtliche Ein-

richtung. 

Die räumliche Abgrenzung der öffentlichen Anlage ergibt sich aus der beigefügten Anlage 

1, die Bestandteil dieser Satzung ist. Soweit nachfolgende Rechte und Pflichten von 

Grundstückseigentümern in Bezug auf die zentralen Entwässerungsanlagen normiert sind, 

gelten diese hinsichtlich der Anlage in diesem Gebiet. 
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(2)  Art und Umfang der Entwässerungsanlagen bestimmt die Stadt. 

 

(3) Die zentralen öffentlichen Entwässerungsanlagen umfassen das gesamte öffentliche Ab-

wasserleitungsnetz und alle zur Abwasserbehandlung und -entsorgung betriebenen Anla-

gen, unabhängig davon, ob sie im Eigentum der SWG stehen oder von Dritten hergestellt 

und unterhalten werden. Entscheidend ist, ob sich die SWG der Anlagen zum Sammeln, 

Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie zur Verwertung oder Beseitigung 

anfallender Rückstände bedient. 

 

(4) Für die Planung, Errichtung und den Betrieb der öffentlichen Entwässerungsanlagen gelten 

die jeweils zu beachtenden DIN-Normen und Gesetze. Ferner lehnt sich die SWG in ihren 

Vorschriften an das jeweils gültige Regelwerk der Abwassertechnischen Vereinigung e. V. 

(ATV) an. 

 

§ 2 

 

Grundstücksbegriff - Berechtigte und Verpflichtete 

 

(1)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem 

gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selb-

ständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder 

Teile von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindli-

che planerische Vorstellungen vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen. 

 

(2)  Die Rechte und Pflichten, die sich aus dieser Satzung für den Grundstückseigentümer  

ergeben, gelten entsprechend für Erbbauberechtigte und andere zur Nutzung des Grund-

stücks dinglich Berechtigte sowie für den Träger der Baulast von Straßen, Wegen und 

Plätzen innerhalb bebauter Ortsteile. Ist der Eigentümer, Erbbauberechtigte oder dinglich 

zur Nutzung Berechtigte nicht zu ermitteln, so tritt an deren Stelle der sonstige Nutzer. 

 

Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
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§ 3 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 

 

Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftli-

chen oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen 

Eigenschaften verändert ist oder das von Niederschlägen aus dem 

Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließt. 

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für die in landwirt-

schaftlichen Betrieben anfallenden Produktionsabwässer, ein-

schließlich Jauche und Gülle, die dazu bestimmt sind, auf landwirt-

schaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden auf-

gebracht zu werden. 

  

Öffentliche Entwässe-

rungsanlage als öffent-

lich rechtliche Einrich-

tung 

ist die Gesamtheit der zum Sammeln, Ableiten, Behandeln und 

Einleiten in ein Gewässer dienenden Anlagen und Einrichtungen, 

beginnend an den Grundstücksgrenzen der Entsorgungspflichtigen 

bis zum Ort des Einleitens in ein Gewässer. Sie umfasst auch alle 

dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Abwasserleitungen. Der 

Grundstücksanschluss ist Bestandteil der zentralen öffentlichen 

Entwässerungsanlage. 

 

  

Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwas-

serkanäle einschließlich Sonderbauwerken, wie z. B. Regenwas-

serrückhaltebecken, Pumpwerke, Regenüberläufe etc. 

 

  

Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von Schmutzwasser. 

  

Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme von Niederschlags- und Schmutzwasser be-

stimmt. 

  

Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von Niederschlagswasser. 

  

Abwasserbehandlungs-

anlage 

ist eine Anlage zur Reinigung des in Kanälen gesammelten Ab-

wassers einschließlich der Ableitung zum Gewässer. 

  

Grundstücksanschlüsse 

(Anschlusskanäle) 

sind Leitungen vom Kanal bis zur Grundstücksgrenze des zu ent-

sorgenden Grundstücks. 
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Grundstücks-

entwässerungsanlagen 

(Hausanschluss) 

sind die Einrichtungen eines Grundstücks, die dem Ableiten des 

Abwassers dienen, einschließlich des Kontrollschachtes, bis zur 

Anbindung an den Grundstücksanschluss an der Grundstücks-

grenze. 

  

Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses und 

für die Entnahme von Abwasserproben. 

 

§ 4 

 

Art der Abwasserbeseitigung 

 

Der Anschluss an die öffentlichen Einrichtung und die Abwasserentsorgung erfolgen nach 

Maßgabe dieser Satzung auf der Grundlage privatrechtlicher Verträge. Es gelten im Übri-

gen die Abwasserentsorgungsbedingungen und Preisblatt der SWG in der jeweils gülti-

gen Fassung. 

 

 

§ 5 

 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

 

(1)  Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe die-

ser Satzung an die zentrale öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen wird (An-

schlussrecht). Nach der betriebsfertigen Herstellung der Grundstückanschlussleitung hat 

der Grundstückseigentümer das Recht, vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Sat-

zung und unter Beachtung der technischen Vorschriften für den Bau und den Betrieb von 

Grundstücksentwässerungsanlagen, das auf seinem Grundstück anfallende Abwasser in 

die zentrale öffentliche Entwässerungsanlage einzuleiten (Benutzungsrecht). 

 

(2)  Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch 

eine Straße (Weg, Platz) erschlossen sind, in der eine betriebsfertige und aufnahmefähige 

öffentliche Abwasserleitung vorhanden ist. Dazu muss die öffentliche Abwasserleitung in 

unmittelbarer Nähe des Grundstückes oder auf dem Grundstück verlaufen. Bei anderen 

Grundstücken kann die Stadt auf Antrag den Anschluss zulassen. Die Grundstückseigen-

tümer können nicht verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle ge-

ändert werden. 

 

(3)  Unbeschadet des Abs. 2 besteht ein Nutzungsrecht nicht, soweit eine Versickerung oder 

anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück selbst ordnungs-

gemäß möglich ist. 
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§ 6 

 

Anschluss- und Benutzungszwang 

 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§5) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an eine öf-

fentliche Entwässerungsanlage anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang 

besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

 

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 5) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundstücke an 

eine öffentliche Entwässerungsanlage anzuschließen, wenn Abwasser anfällt oder hierfür 

ein öffentliches Interesse besteht. 

 

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Ab-

wasser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind. 

 

(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach Menge o-

der Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung 

des Baues hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Auf-

forderung durch die Stadt innerhalb der von ihr gesetzten Frist herzustellen. 

 

(5) Auf Grundstücken, die an eine öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen sind, ist im 

Umfang des Benutzungsrechts alles Abwasser, außer Niederschlagswasser, in die öffentli-

che Entwässerungsanlage einzuleiten (Benutzungszwang). Verpflichtet sind die Grund-

stückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Stadt 

die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 

§ 7 

 

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

 

(1)  Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung kann auf Antrag ganz oder zum 

Teil befreit werden, wenn ein begründetes Interesse an einer privaten Beseitigung oder 

Verwertung des Abwassers besteht und Gründe des öffentlichen Wohls einer Befreiung 

nicht entgegenstehen. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei 

der Stadt einzureichen. 

 

(2)  Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang erfolgt regelmäßig befristet. Sie kann 

mit Bedingungen, Auflagen und unter Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 
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§ 8 

 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Nach § 3 Abs. 2 BbgKVerf handelt ordnungswidrig, wer: den Vorschriften über den An-

schluss- und Benutzungszwang (§6) zuwiderhandelt.  

 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseren Wissen unrichtige Angaben macht  

 oder unrichtige Pläne oder Unterlagen der Stadt vorlegt, um ein nach dieser Satzung  

 vorgesehenes Handeln der Stadt zu erwirken oder zu verhindern. 

 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden. 

 

(4) Im Übrigen gelten für das Verfahren zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten die Vorschrif- 

 ten des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWIG) in der jeweils geltenden Fassung. 

 

(5) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des OWIG ist der Bürgermeister. 

 

§ 9 

 

Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 

 

(1) Die SWG kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen An-

ordnungen für den Einzelfall erlassen. 

 

(2) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Androhung im Wege der Ersatzvor-

nahme auf Kosten des Pflichtigen durchgesetzt werden. 

 

(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwaltungsverfahren 

eingezogen. 

 

§ 10 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 31.03.2021 in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Entwässerungssatzung der Stadt Guben vom 22.08.2012 außer Kraft. 

 

 

Guben, 24.03.2021 

           
Bürgermeister    
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Anlage: Industriegebiet Süd 

 

 


